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Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Prüfung im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinge-
nieurwesen - Elektrotechnik in den Fachbereichen Technik und Wirtschaft 

an der Hochschule Trier 
vom 23.08.2019 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 3 des rheinland-pfälzischen Hochschulgeset-
zes (HochSchG) in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 18.06.2019 (GVBl. S. 101, 103), haben der Fachbereichsrat des Fachbe-
reichs Technik der Hochschule Trier am 11.06.2019 und der Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirt-
schaft der Hochschule Trier am 12.06.2019 die folgende Änderung der Ordnung für die Prüfung im 
Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen - Elektrotechnik in den Fachbereichen Technik und 
Wirtschaft an der Hochschule Trier vom 16.03.2018 (publicus Nr. 2018-06 vom 11.04.2018) beschlos-
sen. Diese Änderung der Prüfungsordnung hat der Präsident der Hochschule Trier am 21.08.2019 ge-
nehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

Artikel I 
In § 17 Abs. 2 wird hinter Satz 1 eingefügt: 
Bei Versäumnis einer solchen Wiederholungsprüfung ohne triftige Gründe gilt der jeweilige Prüfungs-
versuch als mit „nicht bestanden“ bzw. „nicht ausreichend“ bewertet.  
und die bisherigen Sätze 2 und 3 werden zu Sätzen 3 und 4. 

Artikel II Inkrafttreten 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im amtlichen Veröffentlichungsor-
gan der Hochschule Trier „publicus“ in Kraft. Sie gilt für die Studierenden, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens in dem in der Präambel bezeichneten Studiengang eingeschrieben sind oder nach Inkraft-
treten dieser Änderungsordnung das Studium in diesem Studiengang aufnehmen werden.  

Trier, den 23.08.2019 

gez. Prof. Dr.-Ing. Christoph Otten 

Der Dekan des Fachbereichs Technik der Hochschule Trier 
gez. Prof. Dr. Jörg Gutsche 

Der Dekan des Fachbereichs Wirtschaft der Hochschule Trier 




